
62 Vgl. auch Kap. «Vereinbarungen 
der FINMA auf nationaler und  
internationaler Ebene», S. 112 f.

Mit dem 2014 neu geschaffenen Geschäftsbereich Asset Management 
unterstreicht die FINMA die zentrale Rolle der Vermögensverwaltung 
im schweizerischen Markt.

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Kollektivanla-
gengesetzes per 1. März 2013 sind neben den Ver-
mögensverwaltern von schweizerischen kollektiven 
Kapitalanlagen auch alle Vermögensverwalter aus-
ländischer kollektiver Kapitalanlagen dem Gesetz 
unterstellt. Damit wurde der Vermögensverwaltung 
von kollektiven Kapitalanlagen in der Aufsicht der 
FINMA zusätzliches Gewicht gegeben, was zu einer 
erheblichen Zunahme der von der FINMA bewilligten 
Vermögensverwalter führte. Die erhöhte Bedeutung 
des Asset Managements in der Finanzmarktaufsicht 
ist innerhalb der FINMA 2014 auch organisatorisch 
umgesetzt worden. Die FINMA legte mit der Bil-
dung des neuen Geschäftsbereichs Asset Manage-
ment den Grundstein für eine noch gezieltere Auf-
sicht über die Verwaltung von Vermögen im Rahmen 
von kollektiven Kapitalanlagen.

Umsetzung des neuen Genehmigungs-
konzepts für Produkte
Seit der Revision von Kollektivanlagengesetz und Kol-
lektivanlagenverordnung hat die FINMA bei schwei-
zerischen offenen kollektiven Kapitalanlagen nur 
noch die aufsichtsrechtlich relevanten Punkte des 
Fondsvertrages zu prüfen. Gestützt darauf ist Ende 
2013 ein neues Genehmigungskonzept eingeführt 
worden. Dank diesem Konzept können die Gesuch-
steller die Produktinformationen nun in standardisier-
ter Form einreichen. Die FINMA hat die entsprechen-
den Grundlagen inzwischen implementiert und das 
Genehmigungskonzept umgesetzt. Mit dem neuen 
Genehmigungskonzept strebt die FINMA eine effi-
ziente Behandlung der Gesuche an.

Kooperationsvereinbarungen mit  
ausländischen Aufsichtsbehörden
Neue Bestimmungen als Folge der Revision des Kol-
lektivanlagengesetzes und der Kollektivanlagenver-
ordnung führen dazu, dass in der Schweiz ab dem 
1. März 2014 ausländische kollektive Kapitalanlagen 
an nicht qualifizierte Anleger nur noch vertrieben 
werden dürfen, wenn zwischen der FINMA und der 
zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde eine 
Kooperationsvereinbarung (Memorandum of Under-
standing) besteht. Damit soll sichergestellt werden, 
dass schweizerische Anleger stets die notwendigen 
Informationen erhalten und bei ausländischen kol-
lektiven Kapitalanlagen eine gleichwertige Transpa-
renz wie bei schweizerischen Anbietern herrscht. 
Bis zum 1. März 2014 konnte mit allen Aufsichts- 
behörden von Jurisdiktionen, aus denen gegenwärtig 
kollektive Kapitalanlagen in der Schweiz vertrieben 
werden, eine entsprechende Vereinbarung abge-
schlossen werden.62

Entwicklungen in der Selbstregulierung
Neben dem Gesetzgeber waren im Bereich der kol-
lektiven Kapitalanlagen auch die Verbände aktiv und 
legten der FINMA 2014 drei Selbstregulierungen zur 
Anerkennung als Mindeststandard vor. So hat die 
FINMA im Mai 2014 die Richtlinie für den Vertrieb 
kollektiver Kapitalanlagen (Richtlinie Vertrieb) sowie 
die Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der 
Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kos-
ten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) 
der Swiss Funds & Asset Management Association 
(SFAMA) als Mindeststandard anerkannt. Die Richt-
linie Vertrieb erfasst neu alle Vertriebsträger, die kol-
lektive Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anleger 
oder ausländische kollektive Kapitalanlagen an qua-
lifizierte Anleger vertreiben. Weiter hat die Prüfge-
sellschaft der Vertriebsträger neu zu prüfen, ob die 
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Meldepflichten der Vertriebsträger nach Art. 16 KAG 
eingehalten werden. Im Rahmen der Transparenz-
richtlinie legte die SFAMA sodann die Informations-
pflichten der Fondsanbieter gegenüber den Anlegern 
fest. Zudem wurde festgelegt, unter welchen Bedin-
gungen Vertriebsträgern Retrozessionen oder Anle-
gern Rabatte gewährt werden können.

Schliesslich anerkannte die FINMA im Oktober 2014 
die Verhaltensregeln der SFAMA als Mindeststan-
dard. Diese fassen die bisherigen Verhaltensregeln 
für die schweizerische Fondswirtschaft und für die 
Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen 
in einem Verhaltenskodex zusammen. Die Teilrevi-
sion der Kollektivanlagengesetzgebung führte unter 
anderem zu wesentlichen Erweiterungen der Sorg-
falts- und Informationspflichten der Bewilligungs- 
träger und ihrer Beauftragten. Die SFAMA-Verhal-
tensregeln setzen nun im Wesentlichen die erweiter-
ten gesetzlichen Verhaltensregeln um. Zudem werden 
die Institute im Bereich der kollektiven Kapital- 
anlagen verpflichtet, eine dem Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit, ihrer Grösse und ihrem Risikoprofil ange-
messene Salär- und Vergütungspolitik zu verfolgen. 
Die neuen Verhaltensregeln traten am 1. Januar 2015 
in Kraft, bei einer einjährigen Übergangsfrist für die 
notwendigen Umsetzungsarbeiten.

Weiter haben die Schweizerische Bankiervereinigung 
(SBVg) und der Schweizerische Verband für Struk-
turierte Produkte (SVSP) der FINMA die Richtlinien 
über die Information der Anlegerinnen und Anleger 
zu strukturierten Produkten zur Anerkennung unter-
breitet. Darin legen die beiden Verbände fest, welche 
Mindestanforderungen die vereinfachten Prospekte 
von strukturierten Produkten zu erfüllen haben. 
Eine zentrale Neuerung ist insbesondere die Auftei-
lung der Informationen in die drei Oberkategorien  

«Produktebeschreibung», «Gewinn- und Verlustaus-
sichten» sowie «Bedeutende Risiken für Anlegerin-
nen und Anleger». Damit soll eine Standardisierung 
der vereinfachten Prospekte erreicht werden. Die 
Richtlinien wurden von der FINMA im August 2014 
anerkannt und treten per 1. März 2015 in Kraft. 
Zudem hat die FINMA ihr FAQ63 zu den strukturierten  
Produkten den neuen Bestimmungen der Selbst-
regulierung angepasst.

63 Vgl. FAQ «Strukturierte Produk-
te» (http://www.finma.ch/d/
faq/beaufsichtigte/Seiten/faq-
strukturierte- produkte.aspx).
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Entwicklung der Anzahl inländischer offener kollektiver Kapitalanlagen  
zwischen 2005 und 2014, dargestellt nach Fondsart

Übrige Fonds für traditionelle 
Anlagen (Einheit) 

Effektenfonds (Einheit) 

Übrige Fonds für alternative 
Anlagen (Einheit)

Immobilienfonds (Einheit)

Total offene kollektive Kapital
anlagen Inland (Einheit)

Zugänge offene kollektive 
Kapitalanlagen

Rückgänge offene kollektive 
Kapitalanlagen

Entwicklung der Anzahl ausländischer kollektiver Kapitalanlagen  
zwischen 2005 und 2014

UCITS

NonUCITS für traditionelle 

Anlagen (Einheit)

NonUCITS für alternative  

Anlagen (Einheit) 

Total ausländische kollektive 

Kapitalanlagen (Einheit) 

Zugänge ausländische  

kollektive Kapitalanlagen 

Rückgänge ausländische  

kollektive Kapitalanlagen 

Entwicklung der Produkte
Die Zahl der in der Schweiz zugelassenen offenen kollektiven Kapitalanlagen hat 2014 weiter zugenommen.  
Nach wie vor am beliebtesten sind die übrigen Fonds für traditionelle Anlagen, aber auch bei den Effekten-
fonds und den Immobilienfonds kam es zu einer leichten Zunahme. Bei den für den Vertrieb an nicht  
qualifizierte Anleger in oder von der Schweiz aus zugelassenen ausländischen Fonds gab es bei den UCITS64 

2014 ebenfalls eine Zunahme zu verzeichnen.

64 Vgl. Glossar, S. 117.
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